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STATUTEN 
 

DES 
 
 

SCHWEIZERISCHEN VERBAND FLUGTECHNISCHER BETRIEBE 
 
 

I. NAME, SITZ UND ZWECK 
 
1.  Unter dem Namen „SVFB Schweizerischer Verband Flugtechnischer Betriebe“, 

(französisch „ASEA, Association Suisse des Entreprises Aéronautiques“, 
englisch „SAMA, Swiss Aircraft Maintenance Association“, 
italienisch „ASMA, Associazione Svizzera Manutenzioni Aeronautiche“), besteht ein Verband 
im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

 
2.  Der Verband hat seinen Sitz am Ort des Zentralsekretariates des Aero-Club der Schweiz. 
 
3.  Der Verband bezweckt: 
 

a)  die Wahrung der gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder 
 

b)  die Hebung der Flugsicherheit, insbesondere durch Förderung der flugtechnischen Be-
rufsausbildung 

 
c)  den Austausch von Erfahrungen und die Koordination gegenseitiger Aushilfe unter seinen 

Mitgliedern. 
 
 
II.  MITGLIEDSCHAFT 
 
4.  Mitglieder des Verbandes können alle werden, die an der Erfüllung des Verbandszwecks inte-

ressiert sind; vor allem Betriebe, welche Luftfahrtgeräte herstellen, betreiben oder unterhalten. 
 
5.  Die Aufnahme erfolgt auf schriftliches Gesuch hin durch den Vorstand. Im Falle der Ablehnung 

des Gesuches ist der Vorstand nicht zur Angabe der Gründe verpflichtet. 
 
6.  Der Austritt aus dem Verband erfolgt durch schriftliche Erklärung, die bis spätestens Ende Ok-

tober beim Vorstand eingehen muss und auf Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam wird. 
 
7. Gegenüber einem Mitglied, das trotz schriftlicher Mahnung den Jahresbeitrag nicht bezahlt, 

kann vom Vorstand der Ausschluss beschlossen werden. Macht sich ein Mitglied eines uneh-
renhaften Verhaltens schuldig, oder schädigt die Interessen des Verbands, kann vom Vorstand 
der Ausschluss beschlossen werden. Gegen einen solchen Beschluss kann vom betroffenen 
Mitglied innert vierzehn Tagen nach Eingang der Mitteilung, Rekurs an die Generalversamm-
lung erhoben werden. 
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III.  ORGANE 
 
 
8.  Generalversammlung 
 
9.  Innerhalb der ersten 6 Monate des Kalenderjahres, findet eine ordentliche Generalversammlung 

statt. 
 
10. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes oder innert 

drei Wochen auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder einberufen. 
 
11. Die Einladung zur Generalversammlung muss vier Wochen zuvor schriftlich erlassen werden 

und die Tagesordnung enthalten. 
 
12.  Die Generalversammlung ist zuständig für: 
 

a)  die Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 
 

b)  die Wahl des Präsidenten, der übrigen Mitglieder des Vorstandes 
und der Kontrollstelle 

 
c)  Einmalige Anschaffungen und Ausgaben, welche den Betrag von Fr. 50'000.00 überstei-

gen, 
 

d) Genehmigung des Budget für das kommende Geschäftsjahr 
 

e) Festsetzung des Jahresbeitrages 
 

f) Entscheide über Rekurse gegen Ausschlüsse 
 

g) Statutenänderungen und Auflösung des Verbands. 
 
13.  Für die Änderung der Statuten und die Auflösung des Verbands muss eine Generalversamm-

lung einberufen werden, welche ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden über diese Trak-
tanden beschliessen kann. In allen Fällen ist die Generalversammlung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

 
14.  Die Wahlen erfolgen in offener Abstimmung, sofern nicht von mindestens einem Drittel der 

anwesenden Mitglieder eine geheime Wahl verlangt wird. Im allgemeinen werden die Be-
schlüsse mit offenem Handmehr gefasst. 

 
15.  Massgebend ist das absolute Mehr der an der Versammlung vertretenen Stimmen. Eine Mehr-

heit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder ist für Statutenänderungen und die Auflösung 
des Verbandes notwendig. 
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. 
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IV.  Der Vorstand 
 
16.  Der Vorstand besteht aus fünf bis elf Mitgliedern und wird für eine Amtsdauer von zwei Jahren 

gewählt; Wiederwahl ist zulässig. Der Aero-Club der Schweiz, sowie die Gruppen der Fabrika-
tions- und der Bedarfsluftverkehrs- Unternehmungen haben während der Dauer ihrer Mitglied-
schaft Anspruch darauf, im Vorstand vertreten zu sein. 

 
17.  Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er kann aus seiner Mitte oder unter Zuzug weiterer Per-

sonen Ausschüsse für die Bearbeitung von Sonderaufgaben bestellen.  
 
18.  Der Vorstand vertritt den Verband nach aussen. Er bestimmt die Einzelheiten der Unter-

schriftsberechtigung. 
 
19.  Der Vorstand ist zur Beschlussfassung über alle Geschäfte zuständig, die nicht durch die Statu-

ten ausdrücklich einem anderen Organ vorbehalten sind. 
 
20.  Der Vorstand kann einen Geschäftsführer ernennen und bestimmt dessen Rechte und Pflichten. 
 
21.  Falls Vorstandsmitglieder ausscheiden, ist der Vorstand befugt, sich bis zur nächsten General-

versammlung selbst zu ergänzen. 
 
22.  Der Vorstand wird vom Präsidenten oder auf Antrag von zwei Vorstandsmitgliedern einberu-

fen. Er ist beschlussfähig, sobald vier Mitglieder anwesend sind. Massgebend ist das absolute 
Mehr der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. 

 
23.  Die Mitglieder des Vorstandes und von Sonderausschüssen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 

effektiven Spesen und auf die vom Vorstand im Rahmen des Budgets festzusetzenden Entschä-
digungen für ausserordentliche Bemühungen. 

 
 
V.  Die Kontrollstelle 
 
24.  Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsprüfern und einem Ersatzmann und wird für eine 

Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist nur für ein Mitglied zulässig. 
 
25.  Die Rechnungsprüfer prüfen die ihnen mindestens vierzehn Tage vor der Generalversammlung 

vorzulegende Jahresrechnung anhand der Bücher und Belege und erstatten der Generalver-
sammlung Bericht und Antrag. 
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VI. RECHNUNGSFUEHRUNG UND FINANZIELLE MITTEL 
 
 
26.  Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
 
27.  Die Höhe des Jahresbeitrages kann nach der Leistungsfähigkeit der Mitglieder abgestuft wer-

den. 
 
 
VII. STATUTENAENDERUNGEN 
 
 
28.  Anträge auf Änderungen der Statuten, die nicht vom Vorstand ausgehen, sind von mindestens 

zehn Mitgliedern zu unterzeichnen und dem Vorstand bis spätestens 31. Dezember zur Be-
schlussfassung an der nächsten Generalversammlung einzureichen. 

 
 
VIII. AUFLOESUNG DES VERBANDES 
 
 
29.  Im Falle der Auflösung des Verbandes wird das Verbandsvermögen dem Aero-Club der 

Schweiz zur Verwendung im Sinne des Verbandszwecks zur Verfügung gestellt. 
 
 

Angenommen an der ausserordentlichen Generalversammlung: 
 
 

Zürich-Flughafen, den 03. März 2005  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


